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B 129 A 

Traktandum 4 / Aktualisierung des Parlamentsrechtes; Entwürfe 

neue Geschäftsordnung des Kantonsrates sowie Änderungen des 

Kantonsratsgesetzes und weiterer Gesetze - Änderung des Gesetzes 

über die Organisation und Geschäftsführung des Kantonsrates 

(Kantonsratsgesetz) / Staatskanzlei 

1. Antragsteller/in Schärli Thomas 
Paragraph 13 Abs. 1 
Antrag: 

Die Amtsdauer des Präsidiums entspricht dem Kalenderjahr. Im Jahre der 
Gesamterneuerung endet sie mit der Amtsdauer des Kantonsrates. 

2. Antragsteller/in Bucher Michèle 
Paragraph 32 Abs. 1 bis 5 
Antrag: 

____________ Parlamentsdienst_ 
1 Der Kantonsrat verfügt über einen von der übrigen Staatsverwaltung 

unabhängigen Parlamentsdienst. 
2 Der Parlamentsdienst umfasst das Sekretariat des Kantonsrates sowie den 

Kommissionendienst. 
3 Er ist der Geschäftsleitung des Kantonsrates unterstellt. 
4 Der Kantonsrat schafft die erforderlichen Personalstellen. Er legt in einem 

Reglement Organisation, Aufgaben, Leitung und Unterstellung des Personals fest. 
5 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parlamentsdienstes unterstehen dem 

kantonalen Personalgesetz. 

3. Antragsteller/in Bucher Michèle 
Paragraph 32a 
Antrag: 

streichen 

4. Antragsteller/in Hess Ralph 
Paragraph 36 Abs. 2 
Antrag: 

Sämtliche Unterlagen zu den Geschäften des Kantonsrates sind für die Mitglieder 
spätestens zum Zeitpunkt des Postversands auch elektronisch abrufbar. 
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5. Antragsteller/in Meyer Jörg/Reusser Christina 
Paragraph 41 
Antrag: 

Die Beratungen und die Beschlussfassung des Kantonsrates werden, soweit sie 
öffentlich sind, live mit Bild und Ton ins Internet übertragen und aufgezeichnet 
______. 

6. Antragsteller/in Schärli Thomas 
Paragraph 41 
Antrag: 

streichen 

7. Antragsteller/in Reusser Christina 
Paragraph 49a Abs. 2 
Antrag: 

Die Geschäftsleitung fordert die Ratsmitglieder auf___, Interessenbindungen 
bekannt zu geben. In streitigen Fällen entscheidet die Geschäftsleitung. 

8. Antragsteller/in Meier-Schöpfer Hildegard/Schärli Thomas 
Paragraph 66 Abs. 3 
Antrag: 

Wird der Zuweisung an eine Kommission opponiert, erhält zunächst der Initiant oder 
die Initiantin das Wort zur Begründung, worauf der Kantonsrat nach Diskussion 
abstimmt. Der Kantonsrat weist die Einzelinitiative der zuständigen Kommission zu, 
wenn sich die Hälfte der stimmenden Ratsmitglieder dafür ausspricht. Wird die Hälfte 
nicht erreicht, ist die Einzelinitiative erledigt. 

 
 


